
171 der Beilagenzuden stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (133 der Bei
lagen): Bundesgesetz zur Ergänzung des 
Gesetzes vom 3 L Juli . 1945, St. G. BI. 
Nr. 104, über die Wiederherstellung des 
österreichischen Notariates (N otariatsord-

nung 1945 - NO. 1945). 

bei,den Beruhgruppen zu gewährleisten. Es er
scheint somit ,auch nötig, den § 10 .der Notariats
of'dnung 1945 durch Hinzufügungder im Ge-
setzentwurf v0t:gesdl1agenen Punkt,e c, d und e 
zu ergänzen., 

Der J ustieausschuß hat als Ergänzung der 
Regierungsvorlage beschlossen, die Begünstigun
gen nicht nur ,fü,r die Notare, sondern auch für 
die Notariatskandiidaten wirksam werden zu 
lassen. 

,/ 

• 

Der Justizau'sschuß hat der_y orlage zur Er
gänzung der Rechtsarrwaltsol'dnung 1945 zuge
stimmt und dieses Gesetz mit ß,egründungdem 
Nationalrat zur Annahme empfohlen (siehe den 
Bericht 170 der Bc'ilagen). ' 

Die ,füre die Rechtsanwälte un.d Rechtsanwa:lt"
anwärter notwendigen Bestimmungen müssen 
analog für die Notare und Notariat'skandidaten 
auch in die geltende Notariatsordnung eingebaut I 
werden, um die gleichmäßige Behandlung ,d!;eser 

Der Justizausschuß ib e a n t rag t, ,der Natio- . / . 
nalrat wolle dem angeschlO'ssenen Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung 'erteilen.' 

Dr. Tscl;Iadek, 
Berichterstatter. 

\ 

Wien, am 12. Juli 1946. 

Scharf, 
Obmann. 
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Bundesgesetz vom 1946 zur i 
Ergänzung des Gesetzes vom 31. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 104, über die Wiederherstellung 
des österreichischen Notariates (Notariats-

ordnung 1945 - NO. 1945). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Im Gesetz vom 31. J~li 1945, St. G. BI. 
Nr.104, ü1ber. die Wiederlherstelilung des öster
reichischen Notariate6 (Notariatsordnung 1945 
- NO. 1945) wel'den de.tp § 12.a,ls neue Punbe 
angefügt: 

"c) inwieweit Personen, welche die Befähigung 
zur Ausü:'bung des Notaramtes .im Aus
lande erhngt halben, bei Vorliegen aller 
ü1brigen Voraussetzung,en für ,die Aus
übtmg des No\)ariates nach der Notariats
ordnung zu Notar,en ernannt werden kön
nen, ohne daß sile der tatsächlichen Voll
stredmn,g der Praxis nach § 6 NO. und 
der Ablegung der Notar,raisprüfung be
dürfen; 

d) inwieweit Personen, die die rechts- und 
staatswissenschaftIichen Studien im Aus
~ande zurückgelegt haben, die Eintragung 
m die Liste der Not,ariatskandidaten be
Wiilligt werden kann, wenn das Bundes
minist,erium ,für Unterricht nach Maßgabe 
der VIerordnung vom 9. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 82, über d,ie Anrechenibarkeit ausländi
scher HochschuIs\)udien und im Auslande 
aJbgeiegter Prüfungen die von ihnen an 

einer ,ausländischen Hochschule aibgelegten 
akademischen oder staatlichen Prüfungen 
an Stelle der durch die inländische Studien
und PI1ü:fungsordnung . vorgeschriebenen 
Fa.chprÜlfungen ,anerkennt, vorausgesetzt, 
daß sie die üb6gen Bedingungen der Nota
riatsor,dnung erfüllen; 

e) inwieweit Personen, die zwischen dem 
13. März 1938 und dem 27. April 1945 
aus nationalen, so.genannten rassischen oder 
politischen Gründen die Ausübung des 
Nota<riates (die Praxis als Notariatskandi
daten) aufgeben mußten ,und die öster
nühi'sche Staat~bürgcrschaft nicht mehr be
sitzen, bei Vorliegen aller übrigen Vor
aussetzungen nach der Notar~atsordnung 
gegen nachträgliche Nachweisung der öster
reichis.chen Staatsibürgerschaft [§ 6, Abs. (1), 
l'it. a, NO.] zu Notaren ernannt werden 
können (1n die Liste der Notariatskandi
daten eingetragen werden können). Für die 
BeibI1ingung des Nachweises ist ein,e Frist 
von' mindestens einem Jahr zu bestir~m,en; 
sie kann verlängert werden. Nach frucht
losem Ablauf der Frist ist das Amt des 
Notars erloschen (der Not,ariatskandidat 
aus der Liste zu streichen). Die Gültigkeit 
.der in der Zwischenzeit. vorgenommenen 
Rechtshandlungen bleibt un'beriihrt." 

§ 2. Mit der VoHziehung dieses Bundesgesetzes 
ist ,das Bundesministerium für Justiz betraut. 
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